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Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern 
Zonierung des Alpenplans im Bereich des „Riedberger Horns“ 
Beteiligungsverfahren zum Entwurf vom 30.04.2019 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
für die Möglichkeit, im Rahmen des derzeit laufenden Anhörungsverfahrens eine 
Stellungnahme abzugeben, möchten wir uns sehr herzlich bedanken.  
 
Am 21.02.2018 trat die letzte Änderung des Landesentwicklungsprogramms Bayern in 
Kraft, der eine Teil-Fortschreibung des Alpenplans zugrunde lag. Damals wurden im 
Bereich des Riedberger Horns ca. 80 ha aus der Zone C herausgenommen und der Zone B 
zugeordnet. Ferner wurden aufgrund der hohen naturschutzfachlichen Qualität ca. 304 ha 
am Bleicherhorn und am Hochschelpen von der Zone B der Zone C zugeordnet. 
 
Mit dem nun vorliegenden Entwurf beabsichtigt die Bayerische Staatsregierung, diese 
Änderung wieder rückgängig zu machen. So soll der Alpenplan dahingehend geändert 
werden, dass die Flächen am Riedberger Horn vollständig wieder der Zone C im Alpenplan 
zugeordnet werden. Die umgewidmeten Flächen am Bleicherhorn und am Hochschelpen 
verbleiben dagegen in der Zone C. 
 
Der LRV begrüßt die nun geplanten Änderungen, die nicht nur eine vollständige 
Rücknahme der seinerzeitigen Änderungen am Riedberger Horn bedeuten, sondern auch 
eine Zunahme der geschützten Flächen im Bereich des Bleicherhorns und am 
Hochschelpen. Die ursprüngliche singuläre Änderung des Alpenplans im Jahr 2017/18 
wurde auch vom LRV kritisiert, weil sie nicht auf einer Gesamtkonzeption beruhte und eine 
negative Vorbildwirkung auf andere Gebiete in den Bayerischen Alpen gehabt hätte.  
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Mit dem nun vorliegenden Entwurf wird diese Fehlentwicklung korrigiert und der Alpenplan 
als wichtige Richtschnur für einen fairen Interessenausgleich bei Raumnutzungskonflikten in 
den Bayerischen Alpen gestärkt.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Schmid 
Vorsitzender 
 


